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Bürgerbeauftragte

Herzlich Willkommen zur sechsten Sitzung 

des Arbeitskreises B ürgerbeteiligung
Darmstadt auf dem Weg zu einer kommunalen Beteiligungskultur
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Wo stehen wir und wie geht es weiter?

• Rückmeldungen aus der Bürgerschaft eingeholt 
• Bürgerwerkstatt zum Thema „Inklusion“ am 8.10.2014 (Redaktionstreffen 

Arbeitskreis am 15.10. zu den Kapiteln „Initiativrecht“ und „Inklusion“)

• Bürgerwerkstatt zur Kommentierung des Textentwurfs am 4.11.2014

• Online Kommentierung im ganzen November 2014

• Weitere Rückmeldungen von: Stadtteilrunde Kranichstein, Stadtviertelrunde 
Eberstadt Süd, einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaft, 
Sozialwissenschaftliches Qualitäts- und Transfernetzwerk, Fraktionen, Ämtern 
und Dezernenten

• Aufbereitung der Rückmeldungen in Form des 5. Textentwurfs; Aufgreifen 
von Anmerkungen mit Klärungsbedarf im Rahmen der 6. Arbeitskreissitzung 
sowie abschließende Beratung des Gesamtentwurfs und Vorbereitung der 
Übergabe an den Magistrat

• Übergabe an den Magistrat Anfang Februar 2015 

• Magistratsbeschluss im Februar 2015

• Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im März 2015



Tagesordnung

TOP 1: Begrüßung und Tagesordnung der Sitzung

TOP 2: Aktuelles

TOP 3: Gemeinsame Ausgestaltung der Präambel

TOP 4: Zusammenfassende Präsentation der Rückmeldungen 

zum 5. Textentwurf und Klärung offener Punkte

TOP 5: Sonstiges und Verabschiedung

Gemeinsamer Ausklang bei Brezeln und Wein
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Vorschlag zur Ausgestaltung der Präambel

• Einführender Absatz

• Jeweils ein Absatz zu Sichtweisen / Motiven der drei Gruppen 
Bürgerschaft, Politik und Verwaltung, deren Selbstverständnis 
durch die Leitlinien berührt wird (vgl. Konzept zur systematischen 
Bürgerbeteiligung der Stadt Nürtingen)
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Für die Politik/die Bürgerinnen und Bürger/die Verwaltung ist Bürgerbeteiligung…

Erste Vorschläge aus dem Arbeitskreis: Bürgerschaft

• „Für die Bürgerschaft ist die Beteiligung an Vorhaben ihrer Stadt eine 
Chance aktiv bei der Stadtentwicklung mitzuwirken, Ideen einzubringen und 
gemeinschaftlich mit Verwaltung und Politik die Stadt Darmstadt 
mitzugestalten.“

• „Für die Bürgerschaft ist die Beteiligung ein wichtiges Instrumentarium, um -
in Ergänzung bereits vorhandener Möglichkeiten - an Aufgaben und 
Vorhaben des Gemeinwesens direkt teilzuhaben und an deren Gestaltung 
verantwortungsvoll mitzuwirken.“

• „Für die Bürgerschaft ist die Beteiligung an Vorhaben ihrer Stadt eine 
Option das Gemeinwesen aktiv mitzugestalten, wenn Politik und 
Verwaltung Entscheidungsspielräume öffnen und 
Entscheidungskompetenzen an die Bürgerinnen und Bürger abgeben.“
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Für die Politik/die Bürgerinnen und Bürger/die Verwaltung ist Bürgerbeteiligung

Erste Vorschläge aus dem Arbeitskreis: Verwaltung

• „Für die Verwaltung ist Bürgerbeteiligung eine Partnerschaftsform, die durch 
konstruktiven Dialog sowie Transparenz gelebt wird, mit dem Ziel, die 
Zukunft unserer Stadt gemeinsam zu gestalten.“

• „Für die Verwaltung ist Bürgerbeteiligung der beste Weg, um die Entwicklung 
der Stadt partnerschaftlich mit der Bürgerschaft voranzubringen, Ideen zu 
überprüfen, neue Impulse von Außen aufzunehmen und letztlich die 
Akzeptanz des eigenen Handelns zu erhöhen.“

• „Für die Verwaltung ist Bürgerbeteiligung die Eröffnung von 
Mitwirkungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger verbunden mit der 
größtmöglicher Transparenz in Entscheidungsprozessen. In Darmstadt 
lebende und arbeitende Menschen werden ermutigt, sich mit Fragestellungen 
zur Ausgestaltung Ihrer Lebens- und Umwelt zu befassen. Anregungen, 
persönliche Einschätzungen und eigene Ideen können vorgebracht und mit 
Fachleuten und politischen Akteuren diskutiert werden.“
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Für die Politik/die Bürgerinnen und Bürger/die Verwaltung ist Bürgerbeteiligung…

Erste Vorschläge aus dem Arbeitskreis: Politik

• „Für die Politik ist Bürgerbeteiligung, ein weiteres wichtiges Instrument zur 
stärkeren Einbindung der Bürger und Bürgerinnen in 
Entscheidungsfindungsprozesse und ist somit eine Stärkung 
demokratischer Grundstrukturen.“
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Zusammenfassende Präsentation der R ückmeldungen 
zum 5. Textentwurf und Klärung offener Punkte
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Fortschreibung und Beschluss der Vorhabenliste 1/2

Aktueller Stand: Formulierung im 5. Textentwurf, Se ite 15

Der Prozess zur Erstellung und Fortschreibung der Vorhabenliste 

•Die Vorhabenliste wird von der Verwaltung erstellt und zweimal im Jahr – im April/Mai und im 
Oktober/November – fortgeschrieben. Hierzu bereiten die Fachämter geeignete Vorhaben in Form 
von Steckbriefen – kurz Vorhabenblätter – auf. Diese werden bei der Bürgerbeauftragten gebündelt 
und mit Unterstützung durch die Magistratsgeschäftsstelle zur Vorhabenliste zusammengeführt. 

•Nach Beratung und Beschluss der Vorhabenliste durch den Magistrat wird die Liste in den 
Ausschüssen beraten und mit Empfehlungen öffentlich in die Stadtverordnetenversammlung 
eingebracht. Die Liste muss hierfür – den Ausschüssen entsprechend – thematisch aufgeteilt 
diskutiert werden. Da die Ausschüsse öffentlich tagen, können die Bürgerinnen und Bürger an dieser 
Stelle auch Fragen einbringen. 

•Die Vorhabenliste wird von der Stadtverordnetenversammlung – ggf. mit Änderungen oder 
zusätzlichen Anträgen – beschlossen und veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt besteht Gelegenheit, 
Bürgerbeteiligung zu Vorhaben anzuregen, wo diese bisher noch nicht vorgesehen ist, aber als 
sinnvoll erachtet wird. Eine Anregung von Bürgerbeteiligung ist nach dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung zwei Monate lang möglich, um auch der Verwaltung eine 
Planungssicherheit zu geben. 

Das Verfahren zur Beratung und Beschluss der Vorhabenliste wird nach einem Jahr der 
Durchführung überprüft hinsichtlich seiner Praktikabilität.
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Fortschreibung und Beschluss der Vorhabenliste 2/2

Anregung aus der Online-Kommentierung bzw. dem Eval uationsbericht der 
Heidelberger Leitlinien abgeleitet

•Höhere Flexibilität in Fortschreibung und Beschluss der Vorhabenliste

Vorschlag zum weiteren Vorgehen

•Halbjährlich wird die gesamte Vorhabenliste der Stavo zur Kenntnis gegeben als 
Gesamtüberblick und zur Prüfung, ob weitere Vorhaben aufgenommen werden sollen. 
Anschließend Druck in größerer Stückzahl.

•Einzelblätter können wöchentlich vom Magistrat beschlossen und anschließend 
veröffentlicht werden. 

•Ab dem Zeitpunkt der Aufnahme in die Vorhabenliste ist die Anregung von 
Bürgerbeteiligung zwei Monate lang möglich. Neue Einzelblätter werden visuell 
hervorgehoben; außerdem besteht die Möglichkeit sich per RSS-Feed kontinuierlich 
über neue Planungen und Projekte informieren zu lassen.  

•Aktualisierungen können direkt eingepflegt werden (ohne Beschluss der Gremien)
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Zentrale Ansprechperson für Bürgerbeteiligung in de n Fachämtern

Aktueller Stand: Formulierung im 5. Textentwurf, Se ite 28 

Geeignete Ansprechpersonen sowie potentielle Projektleiter in den Ämtern benennen 

Anregung von Meike Weber, TU Darmstadt (Moderation Workshop 1. 
Bürgerwerkstatt)

Feste Ansprechpartner für Beteiligung in den Fachämtern bestimmen, an die man sich 
z.B. wenden kann, um Bürgerbeteiligung anzuregen und die sich in Runden regelmäßig 
austauschen 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Anpassung der Formulierung im Textentwurf: „Für die Umsetzung der Leitlinien ist es 
wichtig, dass in der Organisation der Verwaltung jeweils eine feste Ansprechperson pro 
Amt für alle Bürgerbeteiligungsfragen und potentielle Projektleitungen benannt und mit 
den benötigten zeitlichen Kapazitäten und Fachwissen ausgestattet werden.“

6. Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 22. Januar 2015, Folie 11



Stadtteilbeauftragte der Verwaltung

Aktueller Stand: Formulierung im 5. Textentwurf

Keine Empfehlung

Anmerkung aus der Online-Kommentierung

Stadtteilbeauftragte der Verwaltung einsetzen

Vorschlag zum weiteren Vorgehen, Seite 26

Anpassung der Formulierung im Textentwurf (Seite 26): „Um inklusive 
Beteiligungsprozesse zu fördern, ist es notwendig, dass die Verwaltung regelmäßig in 
den Stadtteilen unterwegs ist und vor Ort bekannt ist. In diesem Zusammenhang wird 
die Ernennung von Stadtteilbeauftragten der Verwaltung angeregt, die auch 
ressortübergreifend Ansprechpersonen sein sollten.[…]
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Einbindung von Migrantinnen und Migranten

Aktueller Stand: Formulierung im 5. Textentwurf

Keine Empfehlung

Anmerkungen aus der Online-Kommentierung

Einbindung von Migrantinnen und Migranten durch Quote bei der Besetzung von 
Gremien (Vorschlag: ein Drittel) stärken (analog der Frauenquote, Seite 7)

Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Formulierung im 5. Textentwurf beibehalten (Seite 7): „Sofern neue Beteiligungsgremien 
und -runden gegründet werden, sollen mindestens die Hälfte der Mitglieder Frauen sein. 
Außerdem soll bei der Besetzung von Beteiligungsgremien grundsätzlich darauf 
geachtet werden, dass diese möglichst ausgewogen stattfindet und alle Lebenslagen 
berücksichtigt. Damit können viele Sichtweisen einbezogen und ein vielfältiger Blick auf 
das jeweilige Thema entwickelt werden.“

6. Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 22. Januar 2015, Folie 13



Aufgreifen der Stadtwirtschaft

Aktueller Stand: Formulierung im 5. Textentwurf, Se ite 13 

„Obwohl auch Vorhaben der Stadtwirtschaft und von privaten Investoren das 
Wohl der Bürgerschaft berühren können, ist eine Verpflichtung zur Anwendung 
der Leitlinien aus rechtlichen Gründen nicht möglich. In diesen Fällen wird den 
zuständigen Organen daher empfohlen, freiwillig entsprechend der Leitlinien 
zu verfahren. Der Magistrat wirkt hierauf im Rahmen seiner Möglichkeiten hin.“

���� Information des Arbeitskreises über die „zwei Pole“ der 
Rückmeldungen im Rahmen der Kommentierungsphase: 
Verstärkung der Formulierung versus Entfernen der Stadtwirtschaft aus der 
Textpassage
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Anhang
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Auszug aus der Evaluation der „Leitlinien für mitge staltende 

Bürgerbeteiligung in Heidelberg“ (Oktober 2014)

„Der Gemeinderat beschloss am 24.7.2013 (BV 0284/2013), dass die 
Vorhabenliste nur noch zweimal im Jahr komplett aktualisiert und nach 
Beschluss des Gemeinderats gedruckt wird. Um die frühzeitige Information 
über neue Vorhaben sicherzustellen, werden diese dem Gemeinderat 
zwischendurch als „Einzelblätter“ zum Beschluss der Veröffentlichung 
vorgelegt. Bereits in der Vorhabenliste eingestellte Vorhaben - so der 
Beschluss des Gemeinderats - werden bei Bedarf von der Verwaltung 
fortlaufend im Internet aktualisiert. Es wird vorgeschlagen, die Formulierung in 
den Leitlinien entsprechend anzupassen: „Neue Vorhaben werden mindestens 
halbjährlich in Papierform und mindestens vierteljährlich online veröffentlicht. 
Bereits aufgenommene Vorhaben sollen regelmäßig und nach Bedarf 
aktualisiert werden; online ist dies jederzeit und ohne Beschluss des 
Gemeinderats möglich.“
Link: http://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=22054&voselect=4921
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